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PoSTANSCHRIFT HaupEollamt Stuttgart, Postfach 131061, 70068 Stuttgart

DrENsrcEBÄuDE Hackstr. 85, 70190 Stutlgart

GasVersorgung Süddeutschland
GmbH
Schulze-Delitzsch-Str. 7
70565 Stuttgart

DATUM 31. Oktober2016

BETREFF Erlaubnis zur Leistung von Strom

BEZUG lhr Antrag vom 21. Oktober 2016 (Fax), hier eingegangen am 26. Oktober 2016
ANLAcEN 1 Erlaubnisschein Nr. STVERS-9550-18162; Meldepflicht nach $ 4 Abs. 6 StromStV

ez V 4201 B-12477 -B2131 (beiAnrwotb¡tteânseben)

Sehr geehrte Damen und Herren,

l. Erlaubnis

Hiermit erteile ich lhnen nach $ 4 Abs. 1 und 2 des Stromsteuergesetzes (StromStG) mit

Wirkung vom 26. Oktober 2016 die Erlaubnis,

als Versorger Strom zu leisten

Die Erlaubnis steht unter dem Vorbehalt des jedezeitigen Widerrufs sowie der nachträgli-

chen Aufnahme, Anderung oder Ergänzung einer Auflage.

Die Erlaubnis ist unbefristet gultig

ll. Erlaubnisschein

Als Nachweis über die erteilte Erlaubnis habe ich lhnen den beiliegenden Erlaubnisschein

ausgestellt.

Offnungszeiten: Mo - Do 09:00 - 15:00; Fr 09:00 - 13:00

P.qt.v9rlrlduns: Deutsche Bundesbank Fitiate sruttgarr, |BAN DE61 6000 0000 0060 0010 00, Btc
MARKDEF 1600
Öpt'lV: U 4 oder U 9 (Haltestelle Bergfriedhof)

BEARBETTETVoN UrsulaKuch

TEL +49 (0) 711 922-2315 (oder922-0)

FAX +49(0)711 922-2209

E-MArL poststelle.hza-stuttgart@zoll.bund.de
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Siê haben mir den Erlaubnisschein unvezüglich zurückzugeben, wenn die Erlaubnis erlischt
:! 1..

oder die'[êistung von Strom'nicht nur vorübergehend eingestellt wird. Der Verlust des Er-
;

laÚbnisscheins ist mir unvezüglich anzuzeigen. Auf Antrag stelle ich lhnen dann einen neu-. : .-
en Erlaubnisschein aus.

Dies gilt für ggf. ausgestellte Mehrausfertigungen des'Erlaubnisscheins entsprechend

lll. Entstehung der Steuer, Steuerschuldner

Die Stromsteuer entsteht dadurch, dass von lhnen geleisteter Strom durch Letztverbraucher

im Steuergebiet aus dem Versorgungsnetz entnommen wird oder dadurch, dass Sie den

Strom dem Versorgungsnetz zum Selbstverbrauch entnehmen.

Strom gilt mit der Leistung an einen Versorger, der nicht lnhaber einer nach g 4 Abs. 1

StromStG erforderlichen Erlaubnis als Versorger ist, als durch einen Letztverbraucher im

Steuergebiet aus dem Versorgungsnetz entnommen, wenn die Leistung des Stroms in der

Annahme erfolgt, dass eine Steuer entstanden ist.

Steuerschuldner sind Sie als Versorger

lch weise insbesondere darauf hin, dass

der Versorger dem Hauptzollamt für jedes Kalenderjahr bis zum 31. Mai des folgenden

Kalenderjahres diejenigen Strommengen anzumelden hat, die steueffrei nach

$ 9 Aós. 1 Nummer 3 Buchstabe ö des Gesefzes entntommen worden sind."

Venruenden Sie für die Meldung nicht den Vordruck 1400 ,,Stromsteueranmeldung, sondern

vielmehr ein gesondertes formloses Schreiben, in dem die steuerfrei nach $ 9 Abs. 1

Nt'. 3 Buchstabe b StromStG entnommenen Strommengen in Megawattstunden (MWh), auf

drei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet, anzugeben sind. Einen entsprechenden -

nicht im lnternet unter www.zoll.de abrufbaren - Vordruck habe ich beigefügt.

Beispiel:

lch habe im Rahmen der mir mit Datum vom 31.10.2016 - GZ V 4201 B - 12477 -
B 2131 nach $ 4 Abs 1 und 2 StromStG erteilten Erlaubnis als Versorger xxxx MWh

. nach $ 9 Aós. I Nummer 3 Buchstabe b SfromStG an Letztverbraucher geleistet, die

den Strom im räumlichen Zusammenhang zu der Stromerzeugungsanlage steueffrei

entnommen haben.
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Falls Sie im Kalenderjahr xxxx keine Strommengen anzumelden haben, die steuerfrei nach

$ 9 Abs. 1 Nr. 3 b) StromStG entnommen wurden, teilen Sie mir dies bitte ebenfalls mit

formlosem Schreiben mit.

lV. Steueranmeldung, Fälligkeit der Steuer

Für Strom, für den die Steuer entstanden ist, haben Sie eine Steuererklärung abzugeben

und darin die Steuer selbst zu berechnen (Steueranmeldung). Die Steueranmeldung ist nach

amtlich vorgeschriebenem Vordruck einzureichen.

Sie können zwischen monatlicher und jährlicher Steueranmeldung wählen (Veranlagungs-

zeitraum). Das Wahlrecht kann nur für jeweils ein Kalenderjahr ausgeubt werden. Es ist

durch eine Erklärung auszuüben, die spätestens am 31. Dezember des Vorjahres bei mir

eingegangen sein muss. Geben Sie die Erklärung nicht rechtzeitig ab, haben Sie die Strom-

steuer jährlich anzumelden und zu entrichten.

Bei monatlicher Anmeldung ist die Steuer für jeden Kalendermonat (Veranlagungsmonat)

bis zum 15. Kalendertag des folgenden Kalendermonats anzumelden und bis zum 25. Ka-

lendertag dieses Kalendermonats zu entrichten.

Bei jährlicher Anmeldung ist die Steuer für jedes Kalenderjahr (Veranlagungsjahr) bis zum

31. Mai des folþenden Kalenderjahres anzumelden und unter Anrechnung der geleisteten

monatlichen Vorauszahlungen bis zum 25. Juni dieses Kalenderjahres zu entrichten. Bei

jährlicher Anmeldung sind auf die Steuerschuld monatliche Vorauszahlungen zu leisten. Die

Festsetzung dieser Vorauszahlungen erfolgt durch gesonderten Bescheid.

Wenn Sie die Leistung von Strom oder die Entnahme von Strom zum Selbstverbrauch nach

Ablesezeiträumen abrechnen oder ermitteln, die mehrere Veranlagungsmonate oder mehre-

re Veranlagungsjahre betreffen, ist insoweit eine sachgerechte, von einem Dritten nachvoll-

ziehbare Schätzung zur Aufteilung der im gesamten Ablesezeitraum entnommenen Menge

auf die betroffenen Veranlagungszeiträume zulässig. Wenn Ablesezeiträume später enden

als der jeweilige Veranlagungszeitraum, melden Sie für diese Ablesezeiträume die voraus-

sichtlich im Veranlagungszeitraum entnommene Menge zur Versteuerung an. Nachdem ein

solcher Ablesezeitraum beendet ist, berichtigen Sie als Steuerschuldner die angemeldete

Menge und die darauf entfallende Steuer. Die Berichtigung nehmen Sie für den Veranla-
gungszeitraum vor, in dem der Ablesezeitraum endet. Die Steuer oder der Erstattungsan-

spruch für die Ditferenzmenge zwischen der angemeldeten und der berichtigten Menge gilt

insoweit in dem Zeitpunkt als entstanden, in dem der Ablesezeitraum endet.
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lch weise darauf hin, dass ich einen Verspätungszuschlag erheben kann, wenn Sie lhrer
Verpflichtung zur Abgabe der Steuererklärung nicht oder nicht fristgemäß nachkommen und
die Versäumnis nicht entschuldbar erscheint (S 152 der Abgabenordnung (AO)) Wird die
Stromsteuer nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, ist ein Säumniszuschlag zu
entrichten (S 240 AO).

V. Pflichten des Erlaubnisinhabers

Die Erteilung einer Erlaubnis bringt regelmäßig auch Pflichten für den Erlaubnisinhaber mit

sich. Die Erlaubnis entbindet Sie nicht von der Verpflichtung, sich selbst über die jeweils gül-

tigen Bestimmungen zu informieren. Bitte lesen Sie die folgenden Ausführungen sorgfåltig

durch und unterrichten Sie auch das betreffende Personal. Verstöße gegen die lhnen oblie-

genden Pflichten können sowohl steuerrechtliche als auch straf- oder bußgeldrechiliche Fol-

gen haben.

Belegheft

Sie haben ein Belegheftzu führen. ln das Belegheft sind diese Erlaubnis sowie jeder weitere,

die Erlaubnis betreffende Schriftwechsel aufzunehmen.

Aufzeichnungen

Zur Ermittlung der Steuer und der Grundlagen ihrer Berechnung haben Sie Aufzeichnungen

zu führen. Aus diesen Aufzeichnungen müssen für den nach $ S Abs. 2 StromStG gewählten

oder bestimmten Veranlagungszeitraum ersichtlich sein

der geleistete, durch Letztverbraucher im Steuergebiet entnommene Strom, getrennt

nach den Steuersätzen und den jeweiligen Steuerbegünstigungen der gg 3 und g

StromStG sowie bei steuerbegünstigten Entnahmen getrennt nach den jeweiligen

Letztverbrauchern. Bei steuerbegünstigten Entnahmen durch lnhaber einer förmli-

chen Erlaubnis ist die Erlaubnisscheinnummer anzugeben;

a

a

o der an andere Versorger unversteuert geleistete Strom getrennt nach Versorgern;

die Entnahmen von Strom zum Selbstverbrauch getrennt nach den Steuersätzen und

den jeweiligen Steuerbegunstigungen der SS 3 und 9 StromStG;

a der Betrag der anzumeldenden und zu entrichtenden Steuer
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Die Aufzeichnungen müssen so beschaffen sein, dass es einem sachverständigen Dritten

innerhalb einer angemessenen Frist möglich ist, die Grundlagen für die Steuerberechnung

festzustellen.

Meldepflicht gemäß $ 4 Abs. 6 StromStV

Als Versorger haben Sie dem Hauptzollamt für jedes Kalenderjahr bis zum 31. Mai des fol-

genden Katenderjahres diejenigen Strommengen anzumelden, die steuerfrei nach $ I Ab-

satz 1 Nummer 3 b) StromStG entnommen worden sind.

Hierunter fallen die Strommengen, die in Anlagen mit einer elektrischen Nennleistung von bis

zu zwei Megawatt ezeugt und von demjenigen, der die Anlage betreibt oder betreiben lässt,

an Letztverbraucher geleistet wurden, die den Strom im räumlichen Zusammenhang zu der

Anlage entnehmen

Anzeigen von Änderungen

Anderungen der angegebenen Verhältnisse sowie Überschuldung, drohende oder eingetre-

tene Zahlungsunfähigkeit, Zahlungseinstellung und Stellung des Antrags auf Eröffnung eines

lnsolvenzverfahrens sind mir unvezüglich schriftlich anzuzeigen.

Vl. Steueraufsicht

Als Erlaubnisinhaber unterliegen Sie der Steueraufsicht (SS 209 ff. AO)

Vll. Sonstiges

Die geltenden Rechtsvorschriften sowie die aktuellen Vordrucke finden Sie im lnternet unter

www

Rechtsbehelfs beleh ru ng

Sie können gegen diesen Venrualtungsakt Einspruch einlegen. Der Einspruch ist beim

Hauptzollamt Stuttgart, Hackstr. 85, 70190 Stuttgart,

poststel le. hza-stuttga rt@zol l. b u nd. de

schriftlich einzureichen, diesem elektronisch zu ubersenden oder dort zur Niederschrift zu

erklären. Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ab-
lauf des Tages, an dem lhnen dieser Verwaltungsakt bekannt gegeben worden ist. Bei

Übermittlung durch die Post im lnland oder mittels Einwurf-Einschreiben (S 122Abs. 2 AO)
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oder Zustellung mittels Übergabe-Einschreiben (g 4 des Venraltungszustellungsgesetzes -
VwZG) im Geltungsbereich der Abgabenordnung und des Venrualtungszustellungsgesetzes

gilt die Bekanntgabe mit dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, außer wenn der
Venrualtungsakt nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.

Hinweis nach g 4 Abs. 3 des Bundesdatenschutzgesetzes

lhre Angaben sind Voraussetzung für die Erteilung dieser Erlaubnis nach dem Stromsteuer-

gesetz vom24. Mäz 1999 (BGBI. I S. 378,2000 l. S 147) in derjeweils gültigen Fassung.

lhre Daten werden in automatisierten Verfahren verarbeitet. Die datenschutzrechflichen

Bestimmungen werden beachtet.

Für Rückfragen stehe ich lhnen gerne zur Verftrgung

Mit freundlichen Grüßen

lm Auftrag

Kuch



Vor dem Ausfi¡llen bítte Hinweise beachten

I Erlaubnisinhaber/in 1Name, Anschr¡ft, ggf. E-Mait, Rechtsform)

U nterne hme nsn umme r

Bearbeiter/in

Telefon

für zollamtliche Zwecke

Hauptzollamt Stuttgart
Hackstr.85
70190 Stuttgart

Meldepflicht nach $ 4 Abs. 6 der Stromsteuer-Durchführungsverordnung (StromStV)

für das Kalenderiahr

Hinweis

Der Versorger hat dem Hauptzollamt für jedes Kalenderjahr bis zum 31. Mai des folgenden Kalenderjahres diejenigen Strommengen
anzumefden, die steuerfrei nach $ 9 Abs. 1 Nummer 3 Buchstabe b) des Stromsteuergesetzes im räumlichen Zusammenhang zu der
Stromezeugungsanlage steuerfrei entnommen worden sind.

2.

3.

4. lch versichere, dass ich die Angaben nach bestem Wissen und Gewissen vollständig und richtig gemacht habe und dass die
Mengenangaben mit den für steuerliche Zwecke geführten Aufzeichnungen übereinstimmen.

Anlagen

Ort, Datum, Unterschrift

Anmeldung
lm oben genannten Kalenderjahr habe ich im Rahmen der mir erteilten Erlaubnis

MWh Strom
(Strommenge ¡n lvfwh m¡t 3 Nachkommastellen)

nach $ 9 Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe b) des Stromsteuergesetzes an Letztverbraucher geleistet, die den Strom im räumlichen

Zusammenhang zu der Stromerzeugungsanlage steuerfrei entnommen haben.

Erlaubnís zur Leistung von Strom

vom (Datum der Erlaubnis)

GZ V 42018-

Hauptzol lamt Stuttgaft (20 1 3)





Nicht ùbedragbar Erlaubnlsschein Nr. s
für Vercorger irn Sinne des Stromsleuergesetzes

od , Datum

,31.10.2016

1416 Ertau¡nisschein (Versorger) (2009)

18162 Mehrausfeftlgung Nr.

i. A. Kuch
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Der lnhaber der Erlaubnis vom
(N¿me. AnschdÍ) G¡.31.10 .2016

7 -82131v42018_ 1247

zes Strom zu leisten.
Sinne des Slromsteuergeset

erechtig, als Versorger im

ist nach Maßgabe dieser Erlaubnis b

X Unbefristet gültig mit Wirkung vom 26 1 0 20 1 6




